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EU: Verhandlungen zur Finanztransaktionssteuer (FTT – Financial Transac-

tion Tax) 

Am 27.01.2015 treffen sich die an der „Verstärkten Zusammenarbeit“ im Bereich 

der Finanztransaktionssteuer (FTT) beteiligten Staaten (u. a. Deutschland, Frank-

reich, Italien und Österreich) am Rande des Finanzministertreffens der EU, um 

weiter über die Ausgestaltung der FTT zu verhandeln. 

Die Verhandlungen haben sich in der Vergangenheit schwierig gestaltet, da die 

beteiligten Länder äußerst unterschiedliche Positionen vertreten. Weder die Be-

messungsgrundlage noch die Besteuerungsprinzipien sind bislang geklärt. So 

wollte Frankreich bisher die Finanztransaktionssteuer hinsichtlich der Bemes-

sungsgrundlage lediglich auf den Handel mit Aktien und rein spekulativen Deriva-

ten erstrecken, während sich Italien und Deutschland für eine Besteuerung mög-

lichst aller Finanzprodukte (breite Bemessungsgrundlage) bei gleichzeitig niedri-

gem Steuersatz einsetzen, um Umgehungsmöglichkeiten einzuschränken. 

Nunmehr hat Präsident Hollande in der vergangenen Woche erklärt, er sei zu ei-

ner Steuer mit breitestmöglicher Bemessungsgrundlage bereit. Damit wendet 

sich Frankreich von seiner bisherigen Position ab (Beschränkung auf Aktien und 

rein spekulative Derivate) und geht einen Schritt auf die Verhandlungspartner zu. 

In einem gemeinsamen Brief vom 21.01.2015 plädieren der französische sowie 

der österreichische Finanzminister, Michel Sapin und Hans Jörg Schelling, für ei-

ne breite Bemessungsgrundlage sowie niedrige Steuersätze. Adressiert werden 

zudem Probleme, die sich aus einer bisher unkoordinierten Vorgehensweise der 

Gruppe der elf Länder ergeben sollen. So soll ein Vorsitzender ernannt werden 

und die Europäische Kommission eine stärkere Rolle in dem Prozess überneh-

men, um eine Konsensbildung zu erleichtern. BUSINESSEUROPE, der europäi-

sche Dachverband der nationalen EU-Wirtschaftsverbände, hat aus diesem An-

lass am 23.01.2015 einen Brief an die litauische EU-Präsidentschaft verfasst. Die 

bevorstehenden Verhandlungen in der kommenden Woche dürfen daher mit 

Spannung erwartet werden. 

 

BMF: Weitere Übergangsregelung zu Reverse Charge für Metalle 

Mit Schreiben vom 22.01.2015 hat das BMF eine zeitlich begrenzte Nichtbean-

standungsregelung für die Anwendung des Reverse-Charge-Verfahrens bei Me-

talllieferungen im Inland veröffentlicht. Betroffen sind Umsätze, die im Zeitraum 

vom 01.01.2015 bis einschließlich 30.06.2015 ausgeführt werden. Diese können 

trotz der Änderung durch das Zollkodexanpassungsgesetz ohne Umsatzsteuer 

abgerechnet werden. Das BMF perpetuiert damit im ersten Halbjahr 2015 die 

Rechtslage nach Inkrafttreten des sog. Kroatiengesetzes zurück. Denn zahlreiche 

Unternehmen hatten ihre Systeme bereits auf die darin enthaltene Regelung zur 

Umkehrung der Steuerschuldnerschaft umgestellt. Eine kurzfristige Anpassung 

der Systeme an das kurz vor Jahresende 2014 beschlossene Zollkodexanpas-

sungsgesetz zum 01.01.2015 war ihnen nicht möglich. 

Weiterhin hat das BMF angekündigt, bis Mitte Februar 2015 ein Anwendungs-

schreiben zur neuen Rechtslage ab 01.01.2015 zu erlassen. Ein entsprechendes 

Schreiben befindet sich bereits bei den Landesfinanzministerien zur Abstimmung. 
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Es geht insbesondere um Abgrenzungsfragen der in Anlage 4 zu § 13b Abs. 2 

Nr. 11 UStG enthaltenen Warengruppen und die Ausgestaltung der Bagatellgren-

zen. Diese soll analog zur Bagatellgrenze für Mobilfunkgeräte und integrierte 

Schaltkreise erfolgen. 

 

BFH: Verlustverrechnung bei vermögensverwaltender KG  – Sinngemäße 

Anwendung von § 15a EStG gem. § 21 Abs. 1 S. 2 EStG 

Im Urteil vom 02.09.2014 (IX R 52/13) hatte der BFH darüber zu entscheiden, ob 

im Rahmen von § 15a Abs. 2 EStG i.V.m. § 21 Abs. 1 S. 2 EStG Gewinne aus 

privaten Veräußerungsgeschäften mit nicht ausgeglichenen oder abgezogenen 

Verlusten aus Vermietung und Verpachtung zu verrechnen sind. Die Klägerin, ei-

ne vermögensverwaltende Kommanditgesellschaft, erzielte bis 2006 Verluste aus 

Vermietung und Verpachtung i.S.d. § 21 EStG, welche vom Finanzamt zum 

31.12.2006 erklärungsgemäß als (nur) verrechenbare Verluste gemäß § 21 

Abs. 1 S. 2 i.V.m. § 15a Abs. 4 EStG i.H.v. € 277.427 gesondert festgestellt wur-

den. Im Streitjahr 2007 erzielte die Kommanditgesellschaft neben positiven Ein-

künften aus Vermietung und Verpachtung i.H.v. € 30.417 auch Einkünfte aus pri-

vaten Veräußerungsgeschäften gemäß § 23 EStG i.H.v. € 2.595.621, welche aus 

der Veräußerung des im Gesamthandsvermögen befindlichen Grundstücks resul-

tierten.  

Das Finanzamt lehnte die von der Klägerin in ihrer Feststellungserklärung be-

gehrte Verrechnung der positiven Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäf-

ten mit dem gesondert festgestellten (nur) verrechenbaren Verlust ab. Eine sol-

che Verrechnung könne nur mit Einkünften aus Vermietung und Verpachtung er-

folgen, nicht hingegen mit Einkünften aus davon abweichenden Einkunftsarten. 

Dieser Auffassung folgte das Finanzgericht nicht. Die Klage hatte Erfolg.  

Der BFH bestätigte nunmehr das Urteil der Vorinstanz. Die in § 21 Abs. 1 S. 2 

EStG angeordnete sinngemäße Anwendung von § 15a EStG müsse nach der 

Maßgabe des Normzwecks ausgelegt werden. Hieraus ergebe sich, dass die Be-

rechnung des Kapitalkontos einer Kommanditgesellschaft mit Einkünften aus 

Vermietung und Verpachtung soweit wie möglich der entsprechenden Berech-

nung des Kapitalkontos bei einer Kommanditgesellschaft mit Einkünften aus Ge-

werbetrieb anzugleichen sei. Von daher komme die Regelung des § 15a Abs. 2 

EStG, wonach „die Gewinne, die dem Kommanditisten in späteren Wirtschafts-

jahren aus seiner Beteiligung an der Kommanditgesellschaft zuzurechnen sind“, 

auch für vermögensverwaltende Kommanditgesellschaften zur Anwendung. Die 

Verrechenbarkeit eines negativen Kapitalkontos mit künftigen Überschüssen sei 

dabei allein an die gesellschaftsrechtliche Beteiligung geknüpft. Unbeachtlich sei 

hingegen, aus welcher Einkunftsart die Überschüsse stammten, da der Wortlaut 

des § 15a Abs. 2 EStG die Verrechenbarkeit nicht davon abhängig mache, dass 

eine bestimmte Einkunftsart vorliege. 

 

BFH: Kein Werbungskostenabzugsverbot für 2008, wenn die damit zusam-

menhängenden Kapitaleinkünfte 2009 der Abgeltungsteuer unterliegen  

Mit Urteil vom 27.08.2014 (VIII R 60/13) hat der BFH entschieden, dass im Ver-

anlagungszeitraum 2008 – vor dem Systemwechsel zur Abgeltungsteuer – ange-
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fallene Schuldzinsen bei Ermittlung der Einkünfte aus Kapitalvermögen abgezo-

gen werden können, auch wenn die damit zusammenhängenden Kapitalerträge 

erst in späteren Jahren anfallen und dann der Abgeltungsteuer unterliegen. Das 

Werbungskostenabzugsverbot des § 20 Abs. 9 EStG sei erstmalig ab dem Ver-

anlagungszeitraum 2009 anzuwenden. 

Im Streitfall hatte der Kläger eine teilweise fremdfinanzierte Festgeldanlage getä-

tigt. Die Besonderheit des Falles lag darin, dass ihm die Zinserträge erst 2009 zu-

flossen, während die Darlehenszinsen bereits 2008, d.h. vor Einführung der Ab-

geltungsteuer, belastet wurden. Während das Finanzamt unter Hinweis auf § 20 

Abs. 9 EStG den Werbungskostenabzug ablehnte, gab das Finanzgericht der 

Klage statt. 

Der BFH bestätigte nunmehr das Urteil der Vorinstanz. Nach seiner Auffassung 

wollte der Gesetzgeber mit der Abgeltungsteuer die Besteuerung der Kapitalein-

künfte nicht schon zum 01.01.2008, sondern erst zum 01.01.2009 umsetzen. Das 

habe zur Folge, dass das Werbungskostenabzugsverbot des § 20 Abs. 9 EStG 

auf Kapitalerträge grundsätzlich nur im Kalenderjahr ihres Zuflusses anzuwenden 

sei, d.h. ab 2009. Anhaltspunkte dafür, dass § 20 Abs. 9 EStG erstmalig – und 

veranlagungszeitraumübergreifend – bereits auf Werbungskosten anzuwenden 

sei, die mit nach dem 31.12.2008 zufließenden Kapitalerträgen zusammenhän-

gen, aber schon vorher angefallen sind, gebe es nicht.  
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Alle am 21.01.2015 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

IX R 52/13 02.09.2014 

Verrechnung von nicht ausgeglichenen oder abgezogenen Verlusten bei einer 
vermögensverwaltenden Kommanditgesellschaft (§ 15a Abs. 2 EStG) - Sinn-
gemäße Anwendung von § 15a EStG bei einer vermögensverwaltenden Kom-
manditgesellschaft nach § 21 Abs. 1 Satz 2 EStG 

VI R 21/14 06.11.2014 
Regelmäßige Arbeitsstätte in der Probezeit und bei befristeter Beschäftigung  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 5/15 vom 21.1.2015 

VIII R 60/13 27.08.2014 
Abgeltungsteuer: Schuldzinsen als Werbungskosten  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 6/15 vom 21.1.2015 

 

Alle am 21.01.2015 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

VII R 45/12 24.09.2014 
Bestätigung des cif-Einfuhrpreises nach der Verordnung (EG) Nr. 951/2006 
mittels Nachweises der Veräußerungsbedingungen 

VI B 1/14 25.11.2014 
Ausbildungsfreibetrag nach § 33a Abs. 2 Satz 1 EStG: Freiwilliges soziales 
Jahr ist keine Berufsausbildung - Einspruchseinlegung bei Zusammenveranla-
gung von Ehegatten 

V R 54/13 24.09.2014 
Vorsteuerabzug bei Wahrnehmung der allgemeinen Interessen der Vereins-
mitglieder - Schätzungsbefugnis 

X R 32/12 16.09.2014 Photovoltaikanlage auf Dachfläche - Betriebsausgabenabzug 

I B 196/13 05.11.2014 
Keine Revisionszulassung wegen behaupteter materiell-rechtlicher Fehler des 
FG 

XI R 37/12 26.11.2014 

Belegnachweis: Hinweis auf die Steuerbefreiung einer Lieferung als innerge-
meinschaftliche Lieferung bei einem aus mehreren Abrechnungsteilen beste-
henden Rechnungsdokument - Notwendigkeit der Kenntnis der Identität des 
Abnehmers - Unternehmereigenschaft des Erwerbers - Tatsächliche Erwerbs-
besteuerung keine Voraussetzung für die Steuerfreiheit 

X R 19/13 12.11.2014 
Kein Investitionsabzugsbetrag im Wirtschaftsjahr der Investition - Anwendbar-
keit von § 7g Abs. 2 EStG nur bei Inanspruchnahme des Investitionsabzugsbe-
trags - Investitionsabzugsbetrag bereits vor Abschluss der Betriebseröffnung 

IX R 7/14 01.10.2014 
Werbungskostenabzug bei Aufwendungen zur Abwehr von Übertragungsan-
sprüchen nach dem Verkehrsflächenbereinigungsgesetz - Abzugsfähigkeit von 
Zivilprozesskosten als außergewöhnliche Belastung 

http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31087&pos=0&anz=76
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31088&pos=1&anz=76
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31074&linked=pm
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31089&pos=2&anz=76
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31075&linked=pm
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31076&pos=3&anz=76
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31077&pos=4&anz=76
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31078&pos=5&anz=76
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31079&pos=6&anz=76
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31080&pos=7&anz=76
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31081&pos=8&anz=76
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31082&pos=9&anz=76
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31083&pos=10&anz=76
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Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

I B 34/14 05.11.2014 
Anforderungen an die Darlegung von Revisionszulassungsgründen bei be-
haupteter finanzieller Eingliederung einer rückwirkend umgewandelten Gesell-
schaft 

I B 107/13 05.11.2014 Zuteilungsrücklage für Bausparkassen - Abgrenzung zur Rückstellung 

VIII R 8/12 16.09.2014 Ingenieurähnliche Tätigkeit eines Autodidakten 

I R 19/13 04.11.2014 

Statthaftigkeit einer Fortsetzungsfeststellungsklage - Lösung eines sog. DBA-
Dreieckskonflikts bei Mehrfachansässigkeit eines Arbeitnehmers - Keine "ab-
kommensübergreifende" Anwendung einer abkommensrechtlichen Ansässig-
keitsfiktion 

 

Alle bis zum 23.01.2015 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Datum 

 

Stichwort 

IV D 3 -S 
7134/07/1000
3-02 

23.01.2015 
Umsatzsteuerbefreiung für Ausfuhrlieferungen (§ 4 Nr. 1 Buchstabe a, § 6 
UStG): Anerkennung der Ausgangsvermerke im IT-Verfahren ATLAS als Aus-
fuhrnachweis für Umsatzsteuerzwecke 

IV D 3 - S 
7279/14/1000
2-02 

22.01.2015 

Umsatzsteuer; Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers auf Lieferun-
gen von Edelmetallen, unedlen Metallen, Selen und Cermets (§ 13b Abs. 2 Nr. 
11 UStG); 
Erweiterung der Nichtbeanstandungsregelung 

IV C 5 - S 
2360/12/1000
2 

20.01.2015 
Steuerliche Behandlung der Rabatte, die Arbeitnehmern von dritter Seite ein-
geräumt werden 

IV C 5 - S 
2341/15/1000
1 

19.01.2015 
Steuerbefreiung des Kaufkraftausgleichs; Gesamtübersicht der Kaufkraftzu-
schläge - Stand: 1. Januar 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31084&pos=11&anz=76
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31085&pos=12&anz=76
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31086&pos=13&anz=76
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31090&pos=14&anz=76
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2015-01-23-umsatzsteuerbefreiung-ausfuhrlieferungen-anerkennung-der-ausgangsvermerke-im-IT-Verfahren-ATLAS-ausfuhrnachweis-umsatzsteuerzwecke.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2015-01-23-umsatzsteuerbefreiung-ausfuhrlieferungen-anerkennung-der-ausgangsvermerke-im-IT-Verfahren-ATLAS-ausfuhrnachweis-umsatzsteuerzwecke.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2015-01-23-umsatzsteuerbefreiung-ausfuhrlieferungen-anerkennung-der-ausgangsvermerke-im-IT-Verfahren-ATLAS-ausfuhrnachweis-umsatzsteuerzwecke.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2015-01-22-steuerschuldnerschaft-leistungsempfaenger-lieferungen-von-edelmetallen-unedlen-metallen-erweiterung-der-nichtbeanstandungsregelung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2015-01-22-steuerschuldnerschaft-leistungsempfaenger-lieferungen-von-edelmetallen-unedlen-metallen-erweiterung-der-nichtbeanstandungsregelung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2015-01-22-steuerschuldnerschaft-leistungsempfaenger-lieferungen-von-edelmetallen-unedlen-metallen-erweiterung-der-nichtbeanstandungsregelung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2015-01-20-steuerliche-behandlung-der-rabatte-die-arbeitnehmern-von-dritter-seite-eingeraeumt-werden.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2015-01-20-steuerliche-behandlung-der-rabatte-die-arbeitnehmern-von-dritter-seite-eingeraeumt-werden.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2015-01-20-steuerliche-behandlung-der-rabatte-die-arbeitnehmern-von-dritter-seite-eingeraeumt-werden.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2015-01-19-kaufkraftzuschlaege-anlage-bmf-schreiben.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2015-01-19-kaufkraftzuschlaege-anlage-bmf-schreiben.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2015-01-19-kaufkraftzuschlaege-anlage-bmf-schreiben.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2015-01-19-kaufkraftzuschlaege-stand-01-01-2015.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2015-01-19-kaufkraftzuschlaege-stand-01-01-2015.html
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Mr Jānis Reirs 
Ministry of Finance of the Republic of 
Latvia  
1 Smilsu st.,  
Riga LV-1919 


 
 
 Brussels, 23rd January 2015 
 
 
The Financial Transaction Tax and its impact on investment and growth 
 
 
Dear Minister, 


 
BUSINESSEUROPE has in recent months been encouraged, by the increased 
commitment by both the Council and the Commission, to place investment and 
competitiveness at the heart of the EU’s agenda. In particular we have 
welcomed the Commission’s plan, endorsed by the Council, aimed at increasing 
EU investment by over €300 billion over the next 3 years.  
 
Putting in place a Financial Transactions Tax, despite clear evidence that such 
a tax would significantly impact upon the investment and growth performance of 
all Member States, regardless of their participation in the FTT, risks 
undermining the EU investment strategy. 
 
BUSINESSEUROPE would like to take advantage of the start of the Latvian 
Presidency to reinstate its concerns on the FTT: 
 


• The FTT will increase the cost of raising finance for investment in the EU 
given higher transaction costs and lower market liquidity for corporate 
bonds and equity. London Economics estimates the FTT could, in the 
long-run, raise the cost of capital for companies by between 44 and 212 
basis points, resulting in a 3.6% drop in business investments and a 
reduction of 1% GDP.  


 
• EU member states have rightly recognised the impact on liquidity and the 


cost of borrowing that an FTT would have if imposed on sovereign bonds 
and plan to exempt sovereign bond transactions from an FTT. Europe 
cannot afford to allow the corporate bond market to become a guinea-pig 
for such an experiment, particularly given the dangers of a 
disproportionate impact on SMEs. 
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• We are particularly concerned that an FTT may even cover derivatives. 
Recent dramatic changes to both oil prices and the euro exchange rate 
have highlighted the importance for many businesses of ensuring that 
they have properly managed their exposure to such risks, including 
through the use of derivatives. There is evidence, for example with the 
experience of the Italian FTT on equity derivatives, that a tax on 
derivatives could significantly impact upon the cost of using derivatives 
for hedging purposes (particularly given the ‘cascading’ effect that 
financial markets operators incur in supplying derivative products), 
raising operating costs for non-financial businesses, shifting derivatives 
markets outside of the EU and increasing companies’ risk exposure. 
 


• As well as resulting in lower growth and less employment, millions of 
pension fund holders across the EU will ultimately bear a large proportion 
of the cost of the FTT. Blackrock suggested that the original FTT 
proposal could mean that a worker who invested € 10,000 in a pension 
fund from the age 40 would pay €15,000 in tax if they invest in an 
actively managed European equity funds.  
 


• We remain particularly concerned that the implantation of the FTT 
should not distort the European Single Market or infringe the rights 
and competences of non-participating Member States. We believe 
there is a need for further consideration of the implications of the 
residence and issuance principles given the potential 
extraterritorial impact of the FTT.  
 


The EU economy remains very fragile, with long-term growth prospects below 
potential. European leaders need to send a clear message across the globe 
that they are committed to restoring investment and growth to Europe. Given 
the clear evidence of the potential damage of an FTT to investment, growth and 
jobs, we urge you to withdraw the proposal. 
 
 
 
Yours sincerely, 
 
 
 
 
Markus J. Beyrer 
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BETREFF  Umsatzsteuer; 


Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers auf Lieferungen von Edelmetallen, 
unedlen Metallen, Selen und Cermets (§ 13b Abs. 2 Nr. 11 UStG); 


  Erweiterung der Nichtbeanstandungsregelung 
   BEZUG  BMF-Schreiben vom 26. September 2014 


- IV D 3 - S 7279/14/10002 (2014/0847817) -, BStBl I S. 1297; 
BMF-Schreiben vom 5. Dezember 2014 
- IV D 3 - S 7279/14/10002 (2014/1071127) -, BStBl I S. 1618; 
BMF-Schreiben vom 7. Januar 2015 
- IV D 3 - S 7279/14/10002 (2015/0010437) - 


   GZ  IV D 3 - S 7279/14/10002-02 
DOK  2015/0028521 


  
 (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Durch Artikel 11 i. V. m. Artikel 16 Abs. 2 des Gesetzes zur Anpassung der Abgabenordnung 
an den Zollkodex der Union und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 
22. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2417) wurden § 13b Abs. 2 Nr. 11 UStG und die Anlage 4 
des UStG zum 1. Januar 2015 neu gefasst. Der Anwendungsbereich der Steuerschuldnerschaft 
des Leistungsempfängers auf Metalllieferungen wurde dabei eingeschränkt. So sind Selen und 
Gold sowie Draht, Stangen, Bänder, Folien, Bleche und andere flachgewalzte Erzeugnisse 
und Profile aus unedlen Metallen nicht mehr in der Anlage 4 des UStG enthalten. Außerdem 
wurde entsprechend der bereits bestehenden Regelung des § 13b Abs. 2 Nr. 10 UStG zur 
Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers u. a. für die Lieferung von Mobilfunkgeräten 
auch bei Lieferungen von in der Anlage 4 genannten Metallen die Betragsgrenze von 
5.000 Euro eingeführt. 
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Seite 2  Zur Vermeidung von Umstellungsschwierigkeiten bei den Unternehmern, die die durch Arti-


kel 8 Nr. 2 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb i. V. m. Artikel 28 Abs. 4 des Gesetzes zur An-
passung des nationalen Steuerrechts an den Beitritt Kroatiens zur EU und zur Änderung wei-
terer steuerlicher Vorschriften vom 25. Juli 2014 (BGBl. I S. 1266) mit Wirkung vom 
1. Oktober 2014 eingeführte Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers auf Lieferungen 
von Edelmetallen, unedlen Metallen, Selen und Cermets bereits auf vor dem 1. Januar 2015 
ausgeführte Umsätze angewendet haben, wird die bis zum 30. Juni 2015 geltende Nichtbean-
standungsregelung um die vorgenannten Fälle erweitert. 
 
Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder wird die Übergangsregelung in Abschnitt II Nr. 2 des BMF-Schreibens vom 
26. September 2014 - IV D 3 - S 7279/14/10002 (2014/0847817) -, BStBl I S. 1297, in der 
Fassung des BMF-Schreibens vom 5. Dezember 2014 - IV D 3 - S 7279/14/10002 
(2014/1071127) -, BStBl I S. 1618, für Lieferungen von Edelmetallen, unedlen Metallen, Se-
len und Cermets wie folgt gefasst: 
 
„Bei Lieferungen von Edelmetallen (mit Ausnahme der Lieferungen von Gold, soweit sie 
bereits vor dem 1. Oktober 2014 unter § 13b Abs. 2 Nr. 9 UStG fielen), unedlen Metallen, 
Selen und Cermets, die nach dem 30. September 2014 und vor dem 1. Juli 2015 ausgeführt 
werden, ist es beim leistenden Unternehmer und beim Leistungsempfänger nicht zu beanstan-
den, wenn die Vertragspartner einvernehmlich noch von der Steuerschuldnerschaft des leis-
tenden Unternehmers nach § 13a Abs. 1 Nr. 1 UStG ausgegangen sind. Voraussetzung hierfür 
ist, dass der Umsatz vom leistenden Unternehmer in zutreffender Höhe versteuert wird. 
 
Dies gilt entsprechend auch in den Fällen, in denen das Entgelt oder ein Teil des Entgelts nach 
dem 30. September 2014 und vor dem 1. Juli 2015 vereinnahmt wird und die Leistung erst 
nach der Vereinnahmung des Entgelts oder von Teilen des Entgelts ausgeführt wird. Ab-
schnitt II Nummer 1.1 des BMF-Schreibens vom 26. September 2014  
- IV D 3 - S 7279/14/10002 (2014/0847817), BStBl I S. 1297, gilt entsprechend. 
 
Bei Lieferungen von Edelmetallen, unedlen Metallen, Selen und Cermets, die nach dem 
31. Dezember 2014 und vor dem 1. Juli 2015 ausgeführt werden, ist es beim leistenden Un-
ternehmer und beim Leistungsempfänger nicht zu beanstanden, wenn die Vertragspartner ein-
vernehmlich die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers angewendet haben, ob-
wohl unter Berücksichtigung der Neufassung des § 13b Abs. 2 Nr. 11 UStG und der Anlage 4 
des UStG zum 1. Januar 2015 durch Artikel 11 i. V. m. Artikel 16 Abs. 2 des Gesetzes zur 
Anpassung der Abgabenordnung an den Zollkodex der Union und zur Änderung weiterer 
steuerlicher Vorschriften vom 22. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2417) der leistende Unterneh-
mer Steuerschuldner wäre. 
 







 
Seite 3  Dies gilt entsprechend auch in den Fällen, in denen das Entgelt oder ein Teil des Entgelts nach 


dem 31. Dezember 2014 und vor dem 1. Juli 2015 vereinnahmt wird und die Leistung erst 
nach der Vereinnahmung des Entgelts oder von Teilen des Entgelts ausgeführt wird.“ 
 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 
 
Im Auftrag 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 


 
 








BUNDESFINANZHOF Urteil vom 2.9.2014, IX R 52/13


Verrechnung von nicht ausgeglichenen oder abgezogenen Verlusten bei einer vermögensverwaltenden 
Kommanditgesellschaft (§ 15a Abs. 2 EStG) - Sinngemäße Anwendung von § 15a EStG bei einer 
vermögensverwaltenden Kommanditgesellschaft nach § 21 Abs. 1 Satz 2 EStG


Leitsätze


Nach § 21 Abs. 1 Satz 2 EStG i.V.m. § 15a Abs. 2 EStG ist bei einer Kommanditgesellschaft, die Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung erzielt, der einem Kommanditisten zuzurechnende, nicht ausgeglichene oder 
abgezogene Verlustanteil mit Überschüssen, die dem Kommanditisten in späteren Wirtschaftsjahren aus seiner 
Beteiligung an der Kommanditgesellschaft zuzurechnen sind, zu verrechnen. Zu solchen Überschüssen zählen auch 
positive Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften.


Tatbestand


1 I. Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin), eine vermögensverwaltende Kommanditgesellschaft, erzielte 
bis zum Feststellungszeitraum 2006 ausschließlich Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung gemäß § 21 
des Einkommensteuergesetzes (EStG). Der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) stellte zum 
31. Dezember 2006 erklärungsgemäß verrechenbare Verluste der Kommanditisten in Höhe von 
277.427,76 EUR gemäß § 15a Abs. 4 EStG gesondert fest.


2 Im Streitjahr 2007 erzielte die Klägerin Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung in Höhe von 
30.417,17 EUR. Außerdem resultierten aus der Veräußerung des im Gesamthandsvermögen befindlichen 
Grundstücks Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften gemäß § 23 EStG in Höhe von 2.595.621 EUR.


3 In dem Bescheid für das Streitjahr über die gesonderte und einheitliche Feststellung von 
Besteuerungsgrundlagen und des verrechenbaren Verlustes nach § 15a Abs. 4 EStG lehnte das FA die von 
der Klägerin in ihrer Feststellungserklärung begehrte Verrechnung der positiven Einkünfte aus privaten 
Veräußerungsgeschäften gemäß § 23 EStG mit dem gesondert festgestellten verrechenbaren Verlust zum 
31. Dezember 2006 ab, weil die verrechenbaren Verluste nur mit den Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung verrechnet werden könnten. Der Einspruch blieb erfolglos.


4 Das Finanzgericht (FG) gab der Klage mit seinem in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2014, 184 
veröffentlichten Urteil insoweit statt, als sie sich gegen den Bescheid für das Streitjahr über die gesonderte 
Feststellung der verrechenbaren Verluste richtete. Eine Verrechnung der festgestellten verrechenbaren 
Verluste mit den positiven Einkünften der Kommanditisten aus der Veräußerung des Grundstücks sei zulässig. 
Dem stehe nicht entgegen, dass die festgestellten verrechenbaren Verluste aus den Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung resultierten, während die positiven Einkünfte solche aus privaten 
Veräußerungsgeschäften gemäß § 23 EStG seien. Soweit sich die Klage gegen den Bescheid über die 
gesonderte und einheitliche Feststellung von Besteuerungsgrundlagen der Kommanditgesellschaft richte, sei 
die Klage im Übrigen unzulässig. Denn über die Frage, ob positive Einkünfte mit einem bestehenden 
verrechenbaren Verlust verrechnet werden könnten, werde abschließend im Bescheid über die gesonderte 
Feststellung der verrechenbaren Verluste nach § 15a Abs. 4 EStG entschieden.


5 Mit der Revision rügt das FA die Verletzung materiellen Rechts (§ 21 Abs. 1 Satz 2 EStG i.V.m. § 15a EStG). 
Gemäß § 21 Abs. 1 Satz 2 EStG sei § 15a EStG im Rahmen der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung 
sinngemäß anzuwenden. In die Verlustverrechnung nach § 15a Abs. 2 EStG seien nur Überschüsse, die im 
Rahmen der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erzielt würden, einzubeziehen. Überschüsse aus 
Einkünften nach § 20 EStG oder § 23 EStG seien hingegen nicht mit den verrechenbaren Verlusten aus 
Einkünften nach § 21 EStG zu verrechnen, denn weder in § 20 EStG (mit Ausnahme des § 20 Abs. 1 Nr. 4 
EStG) noch in § 23 EStG fände sich eine entsprechende Norm, dass § 15a EStG sinngemäß anzuwenden sei. 
Die sinngemäße Anwendung des § 15a EStG habe der Gesetzgeber im Einkommensteuergesetz 
abschließend geregelt. Da es kein verfassungsrechtliches Gebot zur steuerlichen Gleichbehandlung von 
Gewinn- und Überschusseinkünften gebe, könne eine Verrechnung auch nicht aus dem Grund zugelassen 
werden, dass Beteiligte vermögensverwaltender Kommanditgesellschaften im Hinblick auf die Ausgleichs- und 
Abzugsfähigkeit der Verluste schlechter gestellt seien als gewerbliche Mitunternehmer.
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Das FA beantragt,


das angefochtene Urteil des FG aufzuheben und die Klage abzuweisen.


7 Die Klägerin beantragt,


die Revision zurückzuweisen.


8 Die Beigeladenen 1 bis 8 stellen keine Anträge.


Entscheidungsgründe


9 II. Die Revision ist unbegründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung). Das 
FG hat zutreffend entschieden, dass die für die einzelnen Kommanditisten zum 31. Dezember 2006 
gesondert festgestellten verrechenbaren Verluste mit den ihnen zuzurechnenden positiven Einkünften des 
Streitjahres aus Vermietung und Verpachtung und aus privaten Veräußerungsgeschäften gemäß § 23 EStG 
verrechnet werden können.


10 1. Nach § 21 Abs. 1 Satz 2 EStG ist § 15a EStG sinngemäß anzuwenden. Danach darf der einem 
Kommanditisten zuzurechnende Anteil am Verlust der Kommanditgesellschaft --bei Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung am Werbungskostenüberschuss-- weder mit anderen Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung noch mit Einkünften aus anderen Einkunftsarten ausgeglichen werden, soweit 
ein negatives Kapitalkonto des Kommanditisten entsteht oder sich erhöht. Bei der Ermittlung des 
Kapitalkontos sind positive Überschüsse aus anderen Einkunftsarten zu berücksichtigen, wenn die 
Gesellschaft Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erzielt.


11 a) Zum Zweck der sinngemäßen Anwendung des § 15a EStG führt der Bericht des Finanzausschusses in der 
Gesetzesbegründung aus (BTDrucks 8/4157, 5; vgl. auch BTDrucks 8/3648, 18 f.): "Für den Bereich 
Vermietung und Verpachtung sollen die für gewerbliche Kommanditgesellschaften geltenden Vorschriften 
sinngemäße Anwendung finden, um sicherzustellen, dass Beteiligungen an vermögensverwaltenden 
Kommanditgesellschaften steuerrechtlich so weit wie möglich Beteiligungen an gewerblichen 
Kommanditgesellschaften gleichgestellt werden."


12 b) Nach dem Normzweck des § 21 Abs. 1 Satz 2 EStG i.V.m. § 15a EStG soll daher die Berechnung des 
Kapitalkontos einer Kommanditgesellschaft mit Einkünften aus Vermietung und Verpachtung so weit wie 
möglich der Berechnung des Kapitalkontos bei einer Kommanditgesellschaft mit Einkünften aus 
Gewerbebetrieb angeglichen werden. Dass Einkünfte aus Veräußerungsgeschäften bei gewerblich tätigen 
Gesellschaften die Höhe des Kapitalkontos i.S. des § 15a Abs. 1 Satz 1 EStG beeinflussen, ergibt sich 
unmittelbar aus § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG (vgl. Urteil des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 15. Oktober 1996 
IX R 72/92, BFHE 181, 462, BStBl II 1997, 250).


13 Unterschiede zwischen einer gewerblich tätigen Kommanditgesellschaft und einer Kommanditgesellschaft mit 
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung ergeben sich deshalb, weil die Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung nicht durch Vermögensvergleich (§ 4 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 5 Abs. 1 EStG), sondern durch 
Überschussrechnung zu ermitteln sind. Bei der sinngemäßen Anwendung des § 15a EStG im Rahmen des 
§ 21 Abs. 1 Satz 2 EStG kann daher nicht --wie bei gewerblich tätigen Kommanditgesellschaften-- das 
Kapitalkonto der Steuerbilanz maßgebend sein. Vielmehr ist das Kapitalkonto jedes Gesellschafters 
selbständig zu ermitteln, wobei von den von den einzelnen Gesellschaftern geleisteten Einlagen auszugehen 
ist. Diese Einlagen sind um spätere Einlagen sowie um die positiven Einkünfte der Vorjahre zu erhöhen und 
um die Entnahmen und negativen Einkünfte der Vorjahre zu vermindern (vgl. BFH-Urteil vom 8. September 
1992 IX R 335/87, BFHE 169, 418, BStBl II 1993, 281, unter III.; BFH-Urteil in BFHE 181, 462, BStBl II 1997, 
250, m.w.N.). Eine derartige Berechnung des Kapitalkontos des einzelnen Gesellschafters einer 
vermögensverwaltenden Kommanditgesellschaft entspricht am ehesten dem Zweck des § 15a EStG: Nur 
solche Verlustanteile sollen die Steuerschuld sofort mindern, die zu einer gegenwärtigen Vermögenseinbuße 
oder -gefährdung durch Haftung führen (vgl. zum Zweck des § 15a EStG BFH-Urteil vom 14. Mai 1991 
VIII R 31/88, BFHE 164, 516, BStBl II 1992, 167).


14 Wird das Kapitalkonto auf diese Weise als Überschuss der Vermögenszuflüsse und -abflüsse des einzelnen 
Kommanditisten berechnet, so ist es nicht gerechtfertigt und auch praktisch nicht durchführbar, 
gewissermaßen für jede Einkunftsart --Einkünfte aus Kapitalvermögen, Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung, sonstige Einkünfte-- ein gesondertes Kapitalkonto zu ermitteln. Das lässt sich schon deshalb 
nicht durchführen, weil jedenfalls die Einlagen und Entnahmen jede Einkunftsart betreffen (vgl. BFH-Urteil in 
BFHE 181, 462, BStBl II 1997, 250).


15 c) Nach § 15a Abs. 2 EStG mindern die verrechenbaren Verluste "die Gewinne, die dem Kommanditisten in 
späteren Wirtschaftsjahren aus seiner Beteiligung an der Kommanditgesellschaft zuzurechnen sind". Gemäß 
§ 21 Abs. 1 Satz 2 EStG i.V.m. § 15a Abs. 2 EStG sind die verrechenbaren Verluste daher mit Überschüssen 
"aus seiner Beteiligung an der Kommanditgesellschaft", die später erzielt werden, zu verrechnen (vgl. auch 
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BTDrucks 8/3648, 18 f.). Da § 15a Abs. 2 EStG unabhängig von der Einkunftsart formuliert ist und die 
Verrechenbarkeit mit künftigen Überschüssen allein an die gesellschaftsrechtliche Beteiligung knüpft (Jakob, 
Betriebs-Berater --BB-- 1987, 1469, 1473), sind alle Überschüsse verrechnungsfähig, die mit der Beteiligung 
in Zusammenhang stehen. Dies umfasst auch Veräußerungsgewinne der Kommanditgesellschaft (vgl. 
Blümich/ Heuermann, § 15a EStG Rz 75).


16 Diese Auslegung wird durch die Entstehungsgeschichte des § 15a Abs. 2 EStG bestätigt. Auch die 
Begründung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung zu § 15a EStG stellt maßgebend auf das Merkmal der 
gesellschaftsrechtlichen Beteiligung ab (gl.A. Jakob, BB 1987, 1469, 1473). Darin heißt es (BTDrucks 8/3648, 
17): "Nach Absatz 2 kann der Anteil am Verlust der Kommanditgesellschaft, den der Kommanditist nach 
Absatz 1 im Entstehungsjahr nicht mit positiven Einkünften ausgleichen oder abziehen konnte, mit Gewinnen 
verrechnet werden, die der Kommanditist in späteren Wirtschaftsjahren aus seiner Beteiligung erzielt."


17 d) Somit ergibt sich aus dem dargestellten Normzweck des § 21 Abs. 1 Satz 2 EStG i.V.m. § 15a EStG, der 
zitierten Gesetzesbegründung zu § 21 Abs. 1 Satz 2 EStG und dem Gesetzeswortlaut des § 21 Abs. 1 Satz 2 
EStG i.V.m. § 15a Abs. 2 EStG, dass --entgegen der Auffassung des FA-- auch bei einer 
Kommanditgesellschaft, die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erzielt, Einkünfte aus privaten 
Veräußerungsgeschäften bei der Berechnung des Ausgleichsvolumens einzubeziehen sind (vgl. BFH-Urteil in 
BFHE 181, 462, BStBl II 1997, 250 zu Einkünften aus Kapitalvermögen; wie hier Wüllenkemper, EFG 2014, 
186; Jakob, BB 1987, 1469, 1473; Stuhrmann, BB 1980, 1680, 1680 f. "sonstige Einkünfte"; ders., Deutsche 
Steuer-Zeitung 1981, 419, 420; a.A. Drüen, in: Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, EStG, § 21 Rz B 261).


18 2. Nach diesen Maßstäben hat das FG zu Recht die Verrechnung der gesondert festgestellten 
verrechenbaren Verluste der Kommanditisten mit den ihnen zuzurechnenden positiven Einkünften aus dem 
privaten Veräußerungsgeschäft als zulässig angesehen.


19 Ohne Erfolg bleibt der Einwand des FA, Überschüsse aus Einkünften aus Kapitalvermögen oder aus privaten 
Veräußerungsgeschäften gemäß § 23 EStG seien nicht mit den verrechenbaren Verlusten aus Einkünften 
aus Vermietung und Verpachtung zu verrechnen. Denn die in § 21 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 15a Abs. 2 EStG 
enthaltene Verrechnung der nicht ausgeglichenen oder abgezogenen Verluste mit den Überschüssen, die 
dem Kommanditisten in späteren Wirtschaftsjahren aus seiner Beteiligung an der Kommanditgesellschaft 
zuzurechnen sind, erfolgt unabhängig von der Einkunftsart der Überschüsse. Maßgebend ist allein, dass es 
sich --wie im Streitfall-- um dem Kommanditisten aus seiner Beteiligung an der Kommanditgesellschaft 
zuzurechnende Einkünfte handeln muss.
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BUNDESFINANZHOF Urteil vom 27.8.2014, VIII R 60/13


Abgeltungsteuer: Schuldzinsen als Werbungskosten


Leitsätze


1. Im Zusammenhang mit einer teilweise kreditfinanzierten Festgeldanlage im Veranlagungszeitraum 2008 
angefallene Schuldzinsen können in vollem Umfang als Werbungskosten abgezogen werden, auch wenn die Zinsen 
aus dem Festgeld erst im Veranlagungszeitraum 2009 zufließen"/>.
2. § 20 Abs. 9 Satz 1  2. Halbsatz EStG i.d.F. des UntStRefG 2008 ist erstmalig ab dem Veranlagungszeitraum 2009 
anzuwenden.


Tatbestand


1 I. Die Beteiligten streiten um die Abziehbarkeit von im Streitjahr 2008 geleisteten Schuldzinsen.


2 Die Kläger und Revisionsbeklagten (Kläger) sind Eheleute, die im Streitjahr zusammen zur Einkommensteuer 
veranlagt wurden.


3 Im Mai 2008 nahm der Kläger bei einem Kreditinstitut einen Kredit in Höhe von 300.000 EUR auf, der am 
30. Januar 2009 zurückzuzahlen war. Zur Besicherung des Kredits verpfändete der Kläger sein Festgeld mit 
einem Mindestguthaben von 300.000 EUR. Der Darlehensbetrag und weitere 600.000 EUR des Klägers, die 
bereits zuvor bei dem Kreditinstitut auf einem Geldmarktkonto angelegt waren, wurden am 19. Mai 2008 
seinem Festgeldkonto bei dem Kreditinstitut Sparkasse gutgeschrieben; der Festgeldkontostand betrug zum 
19. Mai 2008  900.001 EUR. Im Jahr 2008 leistete der Kläger Zinsen für den Kredit in Höhe von insgesamt 
10.281,25 EUR. Am 30. Januar 2009 wurden dem Kläger auf seinem Festgeldkonto Zinsen für die Zeit vom 
5. Mai 2008 bis 30. Januar 2009 in Höhe von 29.812,53 EUR abzüglich 7.052,63 EUR Kapitalertragsteuer und 
abzüglich 387,89 EUR Solidaritätszuschlag gutgeschrieben. Am selben Tag buchte der Kläger die angelegten 
900.001 EUR und die (Netto-)Zinsen in Höhe von 22.372,01 EUR auf ein anderes Konto um und tilgte durch 
eine weitere Umbuchung den Kredit.


4 In der Einkommensteuererklärung für das Streitjahr machte der Kläger die Zinsen für den Kredit als 
Werbungskosten bei seinen Einkünften aus Kapitalvermögen geltend. Der Beklagte und Revisionskläger (das 
Finanzamt --FA--) berücksichtigte die Schuldzinsen bei der Festsetzung der Einkommensteuer für 2008 mit 
Bescheid vom 29. Januar 2010 wegen fehlender Überschusserzielungsabsicht nicht.


5 Den dagegen eingelegten Einspruch der Kläger wies das FA als unbegründet zurück. Die Versagung des 
Schuldzinsenabzugs stützte das FA --das die Überschusserzielungsabsicht hinsichtlich der Festgeldanlage 
nicht mehr verneinte-- auf § 20 Abs. 9 Satz 1  2. Halbsatz des Einkommensteuergesetzes i.d.F. des 
Unternehmensteuerreformgesetzes 2008 (UntStRefG 2008) vom 14. August 2007 (BGBl I 2007, 1912) --EStG-
- i.V.m. § 52a Abs. 10 Satz 10 EStG.


6 Das Finanzgericht (FG) gab der dagegen erhobenen Klage, mit der die Kläger im Wesentlichen geltend 
machten, das Abzugsverbot des § 20 Abs. 9 Satz 1  2. Halbsatz EStG i.V.m. § 52a Abs. 10 Satz 10 EStG 
betreffe nicht Werbungskosten, die bereits im Jahr 2008 gezahlt worden seien, mit seinem in Entscheidungen 
der Finanzgerichte (EFG) 2013, 1915 veröffentlichten Urteil vom 23. September 2013  7 K 3206/12 statt.


7 Mit der Revision rügt das FA die Verletzung von § 20 Abs. 9 Satz 1  2. Halbsatz EStG i.V.m. § 52a Abs. 10 
Satz 10 EStG. § 52a Abs. 10 Satz 10 EStG bestimme, dass § 20 Abs. 9 EStG "... erstmals auf nach dem 
31. Dezember 2008 zufließende Kapitalerträge anzuwenden" sei. Der Gesetzgeber habe damit zum Ausdruck 
gebracht, dass er die Berücksichtigung tatsächlicher Werbungskosten aus Kapitalvermögen vom Zeitpunkt des 
Zuflusses der Kapitalerträge abhängig machen und bei nach dem 31. Dezember 2008 zufließenden 
Einnahmen insoweit den Abzug tatsächlicher Werbungskosten ausschließen wolle. Die Berücksichtigung 
tatsächlicher Werbungskosten scheide folglich auch dann aus, wenn die Aufwendungen bereits in einem 
vorangegangenen Veranlagungszeitraum --wie z.B. im Streitfall-- verausgabt worden seien. Ergänzend rügt 
das FA das von den Klägern verwirklichte Vorgehen als Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten i.S. des 
§ 42 der Abgabenordnung (AO).


8 Das FA beantragt,


das angefochtene Urteil der Vorinstanz aufzuheben und die Klage abzuweisen.
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9 Die Kläger beantragen,


die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


10 II. Die Revision ist unbegründet und daher nach § 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung (FGO) 
zurückzuweisen. Die Auffassung des FG, im Veranlagungszeitraum 2008 entrichtete Schuldzinsen für einen 
Kredit, der zur Finanzierung einer Festgeldanlage eingesetzt worden ist, seien in vollem Umfang als 
Werbungskosten abzuziehen, obwohl dem Kläger im Jahr 2009 aus dem Festgeld Zinsen zugeflossen sind, 
hält der revisionsrechtlichen Überprüfung stand.


11 1. Zutreffend gehen das FG wie auch die Beteiligten davon aus, dass die Schuldzinsen (vorab entstandene) 
Werbungskosten bei den Einkünften des Klägers aus Kapitalvermögen sind.


12 a) Werbungskosten i.S. von § 9 Abs. 1 Satz 1 EStG sind alle Aufwendungen, die durch die Erzielung 
steuerpflichtiger Einnahmen veranlasst sind.


13 aa) Aufwendungen sind als durch eine Einkunftsart veranlasst anzusehen, wenn sie hierzu in einem 
steuerrechtlich anzuerkennenden wirtschaftlichen Zusammenhang stehen. Das ist der Fall, wenn sie objektiv 
mit einer Einkunftsart zusammenhängen und ihr subjektiv zu dienen bestimmt sind (vgl. Beschluss des 
Großen Senats des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 4. Juli 1990 GrS 2-3/88, BFHE 161, 290, BStBl II 1990, 
817, unter C.II.2., m.w.N.). Maßgeblich dafür, ob ein solcher Zusammenhang besteht, ist zum einen die 
--wertende-- Beurteilung des die betreffenden Aufwendungen "auslösenden Moments", zum anderen dessen 
Zuweisung zur einkommensteuerrechtlich relevanten Erwerbssphäre (vgl. Beschluss des Großen Senats des 
BFH vom 21. September 2009 GrS 1/06, BFHE 227, 1, BStBl II 2010, 672, unter C.III.1.a; BFH-Urteil vom 
16. März 2010 VIII R 20/08, BFHE 229, 151, BStBl II 2010, 787).


14 bb) Schuldzinsen sind Werbungskosten bei den Einkünften aus Kapitalvermögen, soweit sie mit dieser 
Einkunftsart in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen (vgl. § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 Satz 1 i.V.m. § 20 EStG). 
Das ist der Fall, wenn der aufgenommene Kredit zum Erwerb oder zur Schaffung einer Kapitalanlage 
verwendet wird und der Zweck der Schuldaufnahme in der Erwerbssphäre liegt. Dies ist zu bejahen, wenn die 
Finanzierung der Anschaffung oder dem Halten einer Kapitalanlage dient, mit der auf Dauer gesehen ein 
Überschuss der Einnahmen (§ 8 EStG) über die Werbungskosten (§ 9 EStG) erzielt werden soll (BFH-Urteil 
vom 7. Dezember 1999 VIII R 8/98, BFH/NV 2000, 825, unter II.1.a, m.w.N.).


15 b) Die vom Kläger gezahlten Schuldzinsen sind Werbungskosten. Der Kläger hat den Kredit für seine 
Festgeldanlage verwendet. Auch hat er hinsichtlich der Festgeldanlage mit Überschusserzielungsabsicht 
gehandelt, da er --wie vom FG zutreffend erkannt-- bezogen auf die gesamte Dauer der Festgeldanlage einen 
Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten in Höhe von (29.812,53 EUR Festgeldzinsen ./. 
10.281,25 EUR Schuldzinsen =) 19.531,28 EUR erzielt hat.


16 c) Eine Aufteilung des Festgelds in einen fremdfinanzierten bzw. einen mit Eigenmitteln angeschafften Teil 
hat das FG zu Recht nicht in Betracht gezogen. Nach den tatsächlichen Feststellungen des FG, welche die 
Revision nicht beanstandet hat, hat der Kläger einen einheitlichen Vertrag über die Anlage eines Betrages 
von 900.001 EUR als Festgeld abgeschlossen und nicht mehrere Verträge über eine fremdfinanzierte bzw. 
eine mit Eigenmitteln finanzierte Festgeldanlage. Deshalb liegt ein einheitliches Anschaffungsgeschäft vor 
(vgl. dazu BFH-Urteil vom 8. Juli 2003 VIII R 43/01, BFHE 203, 65, BStBl II 2003, 937). Die 
Überschusserzielungsabsicht war daher nur hinsichtlich dieser einen Festgeldanlage zu prüfen.


17 2. Zutreffend geht das FG auch davon aus, dass § 20 Abs. 9 Satz 1 EStG dem Werbungskostenabzug nicht 
entgegensteht. Danach können Werbungskosten bei den Einkünften aus Kapitalvermögen ab dem 
Veranlagungszeitraum 2009 grundsätzlich nicht mehr abgezogen werden. Abziehbar ist lediglich ein Sparer-
Pauschbetrag in Höhe von 801 EUR, der bei Ehegatten, die zusammen veranlagt werden, auf 1.602 EUR 
verdoppelt wird (Schmidt/ Weber-Grellet, EStG, 33. Aufl., § 20 Rz 206; von Beckerath in Kirchhof, EStG, 
13. Aufl., § 20 Rz 186; Hamacher/Dahm in Korn, § 20 EStG Rz 457 f.; Moritz/Strohm in Frotscher, EStG, 
Freiburg 2011, § 20 n.F. Rz 43 f.). An der Verfassungsmäßigkeit dieser Regelung hat der Senat keine 
Zweifel, insoweit wird auf das BFH-Urteil vom 1. Juli 2014 VIII R 53/12 (BFHE 246, 332, BStBl II 2014, 975) 
verwiesen.


18 a) Diese Regelung ist im Streitfall indes nicht anwendbar. Denn nach § 52a Abs. 2 EStG ist § 2 Abs. 2 EStG, 
welcher für die Einkünfte aus Kapitalvermögen anordnet, dass § 20 Abs. 9 EStG (vorbehaltlich der Regelung 
in § 32d Abs. 2 EStG) an die Stelle der §§ 9 und 9a EStG tritt, erstmals ab dem Veranlagungszeitraum 2009 
anzuwenden. Das hat zur Folge, dass für Veranlagungszeiträume bis 2008 § 2 Abs. 2 Nr. 2 EStG a.F. 
anwendbar bleibt, so dass für diese Zeiträume die Einkünfte aus Kapitalvermögen --weiterhin-- durch den 
Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten (vgl. §§ 8 bis 9a EStG) ermittelt werden. Dafür spricht 
ferner, dass auch die Neufassung des § 9a EStG, mit der der Gesetzgeber den zuvor für die Einkünfte aus 
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Kapitalvermögen bestehenden Werbungskosten-Pauschbetrag aufgehoben hat, gemäß § 52a Abs. 6 EStG 
erstmals ab dem Veranlagungszeitraum 2009 Anwendung findet.


19 Zutreffend verweist das FG in diesem Zusammenhang auch darauf, dass die Anwendung des § 20 Abs. 9 
Satz 1 EStG vor dem 1. Januar 2009 die Konsequenz hätte, dass Steuerpflichtige sowohl den Sparer-
Freibetrag gemäß § 20 Abs. 4 Satz 1 EStG a.F. als auch den Sparer-Pauschbetrag gemäß § 20 Abs. 9 
Satz 1  1. Halbsatz EStG bei Ermittlung der Einkünfte aus Kapitalvermögen abziehen könnten, obwohl es 
dem erklärten Willen des Gesetzgebers entspricht, dass sowohl der Sparer-Freibetrag als auch der 
Werbungskosten-Pauschbetrag gemäß § 9a Satz 1 Nr. 2 EStG a.F. in dem einheitlichen Sparer-
Pauschbetrag gemäß § 20 Abs. 9 Satz 1 EStG aufgehen (vgl. BTDrucks 16/4841, 57).


20 b) § 52a Abs. 10 Satz 10 EStG steht dieser Beurteilung nicht entgegen. Die Vorschrift ist ebenfalls dahin 
auszulegen, dass § 20 Abs. 9 Satz 1  2. Halbsatz EStG erst ab dem Veranlagungszeitraum 2009 
anzuwenden ist (gl.A. Jochum, in: Kirchhof/Söhn/ Mellinghoff, EStG, § 20 Rz K 38 und K 77; 
Niedersächsisches FG, Urteil vom 12. September 2012  4 K 316/10, juris; FG München, Urteil vom 
23. September 2013  7 K 3206/12, EFG 2013, 1915; BFH-Urteile in BFHE 246, 332, BStBl II 2014, 975, und 
vom 1. Juli 2014 VIII R 54/13, juris; a.A. FG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 14. Dezember 2011  2 K 1176/11, 
EFG 2012, 1146, wonach § 20 Abs. 9 EStG bereits vor dem 1. Januar 2009 anzuwenden ist, soweit --vor dem 
1. Januar 2009 geleistete-- Werbungskosten mit Kapitalerträgen zusammenhängen, die erst nach dem 
31. Dezember 2008 zufließen).


21 Für ein solches Verständnis der Vorschrift streitet bereits der Gesetzeswortlaut. Danach ist § 20 Abs. 9 EStG 
erstmalig auf Kapitalerträge anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2008 zufließen. Dass die Regelung 
erstmalig --und veranlagungszeitraumübergreifend-- auf Werbungskosten anzuwenden ist, die mit nach dem 
31. Dezember 2008 zufließenden Kapitalerträgen zusammenhängen, aber schon vorher angefallen sind, 
kann dem Wortlaut des Gesetzes indes nicht entnommen werden. Das FG geht insoweit revisionsrechtlich 
zutreffend davon aus, dass § 20 Abs. 9 EStG auf Kapitalerträge grundsätzlich nur im Kalenderjahr ihres 
Zuflusses anzuwenden ist. Denn nach § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. Satz 2 EStG sind die Einkünfte aus 
Kapitalvermögen jeweils für ein Kalenderjahr, den Veranlagungszeitraum i.S. des § 25 Abs. 1 EStG, zu 
ermitteln. Auch das spricht dafür, dass § 20 Abs. 9 EStG erstmalig ab dem Veranlagungszeitraum 2009 
Anwendung finden soll.


22 Eine auf § 52a Abs. 10 Satz 10 EStG gestützte Anwendung von § 20 Abs. 9 Satz 1 EStG bereits vor dem 
1. Januar 2009 würde zudem der oben erwähnten Anwendungsregelung des § 52a Abs. 2 EStG 
widersprechen, wonach § 9 EStG und § 9a EStG erstmals ab 2009 durch § 20 Abs. 9 EStG ersetzt werden.


23 Für ein solches Verständnis spricht auch der Wortlaut des § 52a Abs. 10 Satz 10 EStG, welcher die 
erstmalige Anwendung von § 20 Abs. 3 bis 9 EStG an den Zufluss von Kapitalerträgen nach dem 
31. Dezember 2008 knüpft. Damit einher gehen der gesonderte Steuertarif für Einkünfte aus Kapitalvermögen 
von lediglich 25 % sowie der Ausschluss des Abzugs der tatsächlichen Werbungskosten; eine Ausnahme 
macht der Gesetzgeber lediglich für sog. unternehmerische Beteiligungen gemäß § 32d Abs. 2 Nr. 3 EStG, 
eine Regelung, welche gemäß § 52a Abs. 15 EStG erstmals für den Veranlagungszeitraum 2009 Anwendung 
findet.


24 3. Demgemäß kann der Kläger bei seinen Einkünften aus Kapitalvermögen die vom FG festgestellten und der 
Höhe nach zwischen den Beteiligten unstreitigen weiteren Werbungskosten abziehen.


25 Soweit das FA demgegenüber einwendet, die Vorgehensweise des Klägers stelle einen Missbrauch von 
Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts i.S. des § 42 AO dar, weil der Kläger mit seiner Festgeldanlage eine 
unangemessene Gestaltung durch den Abzug von (vorweggenommenen) Werbungskosten in Verbindung mit 
einer daraus resultierenden Steuerminderung verwirklicht habe, vermag der Senat dem nicht zu folgen. 
Unabhängig davon, ob ein solches Verhalten überhaupt geeignet wäre, einen Missbrauch i.S. des § 42 AO zu 
beinhalten, ist ein solcher im Streitfall jedenfalls schon deshalb zu verneinen, weil der Kläger --im 
erstinstanzlichen Verfahren zwischen den Beteiligten nicht streitige-- wirtschaftliche, d.h. außersteuerliche 
Gründe vorgetragen hat, weshalb ihm das Kreditinstitut bei einem insgesamt rückläufigen Kapitalmarktzins 
eine höhere Verzinsung einer Festgeldanlage zugesagt hat, sofern die bisherige Festgeldanlage des Klägers 
--durch Verwendung zuvor von dem Kreditinstitut bewilligter Darlehensmittel-- entsprechend aufgestockt 
werde. Die vom Kläger dazu vorgelegte Berechnung macht deutlich, dass eine solche Aufstockung der 
Festgeldanlage auch unter Berücksichtigung der von ihm zu leistenden Darlehenszinsen wirtschaftlich 
sinnvoll war.


Siehe auch:  Pressemitteilung Nr. 6/15 vom 21.1.2015
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